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Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat 
für das oben bezeichnete Gebiet am 
27.06.2019 den Bebauungsplan Nr. 196, 
Heckstegstraße-Süd als Satzung 
beschlossen. Der Bebauungsplan tritt mit 
dieser Bekanntmachung nach § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft.
Der Bebauungsplan wird mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung vom 
Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an zu jedermanns Einsicht bei 
der Stadt Regensburg, Stadtplanungs-
amt, Neues Rathaus, D.-Martin-Luther-
Straße 1, während der Öffnungszeiten für 
den allgemeinen Besucherverkehr 
(Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 
12.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr 
und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr) 
bereitgehalten. Auf Verlangen wird über 
den Inhalt des Bebauungsplanes 
Auskunft gegeben.

Bekanntmachung über den Erlass des Bebauungsplanes  
Nr. 196, Heckstegstraße-Süd

Hinweis gemäß  § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hinge-
wiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des 
vorstehenden Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt 
Regensburg unter Darlegung des die 
Verletzung oder den Mangel begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Regensburg, 04.07.2019

STADT REGENSBURG

i. V. Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

für das Gebiet südlich des Heckgrabenweges, östlich des Weintinger Feldweges und westlich 
des Höckgrabens
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Der Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr 
und Wohnungsfragen hat am 06.11.2018 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 
273, Östlich der Grunewaldstraße 
aufzustellen. Er soll sich im Wesentlichen 
auf das Gebiet östlich der Grunewald-
straße erstrecken; der räumliche Gel-
tungsbereich ist im Übrigen aus dem 
abgedruckten Lageplan ersichtlich.

Der Bebauungsplan wird im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufgestellt.
Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 Baugesetzbuch durchgeführt.

Die Unterlagen, aus denen sich die 
Öffentlichkeit zu den allgemeinen Zielen 
und Zwecken der Planung, sich wesent-

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
mit gleichzeitiger Gelegenheit zur Information und Äußerung 
gemäß § 13a Abs. 3 BauGB
Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB
Bebauungsplan Nr. 273 für das Gebiet Östlich der Grunewaldstraße

lich unterscheidenden Lösungen und den 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten kann, werden vom 
22.07.2019 bis einschließlich 09.08.2019 
bei der Stadt Regensburg, Stadtpla-
nungsamt, D.-Martin-Luther-Str. 1, 
2. Stock, Zimmer 2.085, von Montag bis 
Mittwoch von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12.00 
Uhr zur Einsicht bereitgehalten. Während 
dieser Frist steht das Stadtplanungsamt 
für Auskünfte und Einzelerörterungen 
zum Bebauungsplan zur Verfügung.

Außerdem sind die o.g. Unterlagen im 
Internet unter www.regensburg.de/
beteiligung-am-verfahren einzusehen.

Termine außerhalb der o.g. Öffnungszei-
ten können in besonderen Fällen unter 
der Telefonnummer 507-1618 vereinbart 
werden. 

Äußerungen können während dieser Frist 
bei der oben genannten städtischen 
Dienststelle vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. Eine 
Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Ausschuss für Stadtplanung, 
Verkehr und Wohnungsfragen getroffen.

Eine öffentliche Erörterung über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung 
findet während der Unterrichtungsfrist

am Dienstag, 23.07.2019, um 18:30 Uhr 
im ehemaligen Möbelhaus Wagner, 
Benzstraße 1, 93053 Regensburg statt.

Die interessierten Bürgerinnen und 
Bürger werden hierzu eingeladen.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
behandelt die Stadt Regensburg perso-
nenbezogene Daten vertraulich und 
verarbeitet diese Daten auf der Grundla-
ge von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und § 13a Abs. 3 BauGB.

Nähere Informationen zu den Rechten im 
Rahmen der Erhebung von personenbe-
zogenen Daten nach Art. 13 und 14 der 
DSGVO finden Sie unter https://www.
regensburg.de/datenschutz/datenschutz-
rechtliche-hinweise.

Regensburg, 15.07.2019 

STADT REGENSBURG 

i. V. Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
    VOL/A
19 A 138 –  Gebäudeinnenreinigung
19 A 144 –  Vorbereitende 
 Untersuchungen Am Gries
19 A 145 –  Rahmenvereinbarung 
 Systemconsulting und 
 administrative Unterstützung  
 im Rechenzentrum

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

Vorankündigung
Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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